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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mölschow fasst folgenden 
Grundsatzbeschluss:

Die Gemeinde Mölschow beteiligt sich mit der Gemeinde Krummin (Amtsbereich 
Am Peenestrom) gemeinsam am Projekt Ländlicher Wegebau – Ausbau des Weges 
B-Reihe von Krummin zum Ortsteil Bannemin.

Die Amtsverwaltung wird beauftragt, das Vorhaben verwaltungsseitig zu begleiten 
und den entsprechenden Fördermittelantrag zu stellen.

Sachvortrag:
Mit Schreiben vom 20.03.2023 (Posteingang in der Amtsverwaltung Usedom-Nord 
am 21.03.2023) wurde das Bauamt über das Projekt Ländlicher Wegebau – Ausbau 
des Weges B-Reihe von Krummin nach Bannemin schriftlich informiert. Die 
Gemeinde Krummin bittet um Stellungnahme der Gemeinde Mölschow zur 
gemeinsamen Projektumsetzung.

In der Anlage befindet sich das Schreiben des Amtes Am Peenestrom (Fachdienst 
Bauen – Frau Wegner). Den Gemeindevertretern wurde dieses per E-Mail vom 
21.03.2023 zur Kenntnis weitergeleitet. Nähere Details zum Konzeptentwurf (wie 
z.B. die Ausbauart, angedachte Ausbaubreite, etc.) können dem Anschreiben 
entnommen werden.

Das Flurstück 433 der Flur 1 in der Gemarkung Bannemin steht im Eigentum der 
Gemeinde Mölschow (Flächengröße 1.660 m², schmalste Flurstücksbreite 3,80 m). 
Von der Gemarkungsgrenze bis zur Feuerwehr Bannemin sind es etwa 400 m. Ein 
Lageplan befindet sich in der Anlage.

Um für die laufende Förderperiode Berücksichtigung zu finden müssten in beiden 
Ämtern in den Haushalten der Gemeinden Krummin und Mölschow Mittel in den 
Haushalten für 2023 und 2024 eingestellt werden.

Seitens der Gemeinde Mölschow ist eine grundsätzliche Positionierung zum 
Vorhaben notwendig.



Finanzielle Auswirkungen:
Gemäß erster Kostenschätzung durch das Amt Am Peenestrom (Fachdienst Bauen) liegen 
die zu veranschlagenden Haushaltsmittel für die Gemeinde Mölschow bei 208.000,00 
Euro.
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